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Geographica Helvetica 1998 - Nr. 4

Martin Boesch

Nachhaltige Starkung des landlichen Raumes

1. Rahmenbedingungen

Die hier prisentierten Uberlegungen sind nahtlos ein-
gebettet in die internationale Fachdiskussion um «Nach-
haltige Regionalentwicklungy».! Dabei sollen unter dem
Stichwort «Kohésion» sowohl der Stadt-Land-Verbund
wie auch die regionale Wirtschaftsstruktur und die
Umweltvorsorge (als gemeinsame, zusammengehdéren-
de Aufgaben) gefordert und gestidrkt werden. Auch die
«Raumordnung Schweiz» basiert auf diesemm Grund-
konzept (BRP 1996; BRP 1998).

Nachhaltigkeit? ist die Basis der Diskussion iiber zu-
kunftsfahige Raumentwicklung; dabei handelt es sich
nicht nur um ein Gebot der Vernunft und Verantwortung,
sondern — verbindlicher — um einen ungeschriebenen
Verfassungsgrundsatz.? Seit der Ratifizierung der Rio-
Deklaration besteht zudem eine entsprechende staats-
vertragliche Verpflichtung, welche ihren Niederschlag
im Rio-Nachfolgeprozel3 finden muB3, und zwar konkret
in allen relevanten Politikfeldern, also auch in der
Raumordnungspolitik.

Aus wirtschaftsgeographischer Sicht sind insbesondere
auch einige Hinweise auf 6konomische Aspekte der
Raumentwicklung nétig; sie sind in der bisherigen
Debatte wohl eher zu wenig beachtet worden. Zu er-
wihnen sind hier insbesondere Investitionsstrategien
und ihre Folgekosten, das Problem der Kostenwahrheit
sowie die Finanzierbarkeit unserer Mobilitdtssysteme,
welche erst aus den statischen Raumstrukturen funk-
tionsfahige dynamische Systeme machen.!

Im Zeitalter der «Zwischenstadt» (als Hybridform
zwischen Stadt und Land) wird die Abgrenzung des
«Landlichen Raumes» kontrovers (SIEVERTS 1997). Der
Terminologie in den «Grundziigen der Raumordnung
Schweiz» folgend (BRP, 1996/23), fallen darunter nicht
nur landwirtschaftliche Gebiete auBerhalb der Siedlun-
gen, sondern alle nichtstadtischen Gebiete, also auch
Dérfer und Kleinzentren mit ihren Bauzonen, Gewerbe-
und Dienstleistungsbetrieben, mit ihren urban orientier-
ten Wegpendlern. Diese Differenzierung ist entschei-
dend fiir die Beantwortung der Frage: Soll der landliche
Raum gestirkt werden durch die Offnung der Land-
wirtschaftszonen oder durch die Starkung der ldndlichen
Siedlungen? — Fiir (6konomische) Potentialabschitzun-
gen wesentlich ist im tibrigen die Anbindung der Stand-
orte an das iibergeordnete Siedlungsnetz, das heif}t
ihre Erreichbarkeit. Daraus ergibt sich auch die Not-
wendigkeit der Differenzierung zwischen den GroBrau-
men Mittelland, Voralpen, Jura und Alpen.
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2. Umbruch in der Landwirtschaft

Ausgangspunkt der Diskussion um die Zukunft des ldnd-
lichen Raumes ist—zu Recht —der Umbruch inder Land-
wirtschaft; sie wird sukzessive zum Agrobusiness. Oder
mit andern Worten: 6konomische Uberlegungen werden
zunehmend wichtiger, die offentliche Hand verdndert
den Regulationsmodus.® Dieser Umbruch ist aber — sei-
nerseits — als Teil des gesamten Modernisierungspro-
zesses (Globalisierung, Regionalisierung) zu sehen.
Sowohl aus 6konomischen wie auch aus 6kologischen
Griinden sind deshalb vor allem effizienzsteigernde
Prozesse angesagt. Und der Rio-Nachfolgeprozel3 ver-
pflichtet auch die Schweiz, die Grundsitze der Nach-
haltigkeit umzusetzen. Die knapper werdenden Res-
sourcen aller Art (Kapital, Boden, Umweltqualitét,
Lebensgrundlagen) verlangen eine Konzentration des
Mitteleinsatzes, klare Priorititen miissen gesetzt wer-
den. Daneben besteht aber auch (zumindest in den de-
mokratisch-foderalistisch verfaBten Staaten mit einer
okologisch-sozialen Marktwirtschaft) die gemeinsame
Verpflichtung zum Ausgleich, welcher die Kohésion for-
dern soll.

Ausgleichsprozesse sind allerdings nicht mehr denkbar
als fester Anspruch, als automatisch zustehende Trans-
ferzahlungen, als wohlerworbene Rechte. Vielmehr
basieren sie in jedem Fall auf Leistungsauftrigen, die
zudem periodisch dem verdnderten Umfeld angepalt
werden. Solche Leistungsauftrage sind Teil des neuen
Gesellschaftsvertrages, um den heute gerungen wird.
Fiir die Landwirtschaft umschreibt BV 3 locties Abs. 2
klar, welcher Bereich solcherart privilegiert ist: boden-
bewirtschaftende baduerliche (Familien-)Betriebe kon-
nen in Abweichung von der HGF gefordert werden.® Im
tibrigen ist der Markt zustdndig fir die Ressourcenzu-
teilung und Preisbildung. Neben den mannigfaltigen
Transferzahlungen, welche nun — im Zuge der Agrarre-
form —auf«Mehr Markt, mehr Okologie» getrimmt wer-
den, ist auch die Landwirtschaftszone selbst nicht etwa
als Schikane, sondern vielmehr als Privileg zu verste-
hen: Sie sichert durch die Spaltung des Bodenmarktes
den bodenbewirtschaftenden Familienbetrieben (gemal
BV 3]octies) die notige Produktionsgrundlage «Boden»
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zu deutlich giinstigeren Kosten, als sie in einem unre-
gulierten Markt anfallen wiirden. Dieser Privilegierung
(in Abweichung von der HGF) fehlt die Verfassungs-
grundlage, wenn sie gemdfl dem Produktemodell auf
bodenunabhiéngige, gebdude- und anlagengestiitzte
Produktionsweisen ausgedehnt wird; dies gilt um so
mehr fiir nichtlandwirtschaftliche (gewerbliche) Pro-
dukte. Umgekehrt wird so die fundamentale Bedeutung
sichtbar, welche der mit dem RPG (1979)7 geschaffenen
Landwirtschaftszone fiir die Bodenbewirtschaftung zu-
kommt.

3. Bodennutzung

Es ist absehbar, da3 sich die Bodennutzung in der
Schweiz rasch weiter differenzieren wird: Auflerhalb
der Siedlungsgebiete wird es neben Gebieten mit inten-
siver landwirtschaftlicher Produktion vermehrt extensiv
genutzte wie auch brachfallende, verwildernde Flachen
geben.® Keine Rhetorik wird diesen ProzeB stoppen, so-
lange das aktuelle (globalisierte) 6konomische Umfeld
besteht.

Diese Verdnderung wird zumeist als Bedrohung ver-
standen.? Und es ist in der Tat eine einschneidende, wohl
auch schmerzliche Zisur in der Entwicklung unserer
Kulturlandschaft, eine eigentliche Wende: Nach der
praktisch flichendeckenden Erschliefung und land-
wirtschaftlichen Nutzung in der uns wohlvertrauten
Form erfolgt nun umgekehrt ein selektiver Riickzug aus
der Fliche.'?

Man kann nun allerdings diese Entwicklung auch als
Chance verstehen — als willkommenen Ansatz fiir die
dringend nédtige Okologisierung: Sorgfiltig geplante,
konzeptionell gestiitzte FérderungsmalBnahmen mit ge-
zieltem Einsatz der knappen Mittel fithren zu einem
Raummuster, welches

1. méglichst viel wertvolle Kulturlandschaft erhilt und
2. ein dkologisches Optimum ermdoglicht.

Dazu braucht es allerdings die entsprechenden unge-
storten, unzerschnittenen naturnahen Riume; werden
sie verstellt durch mannigfache landwirtschaftsfremde
Nutzungen, fehlt das notige 6kologische Potential.!! Aus
dem simplen «Mehr Okologie» wird damit «Moglichst
viel Okologie fiir die verfiigbaren Transfermittel» —
eine starke Herausforderung fiir die Agrarpolitik,
ein klarer Leistungsauftrag der SteuerzahlerInnen und
KonsumentInnen!

Als Trojanisches Pferd zeigt sich in diesem Zusammen-
hang der Begriff der Multifunktionalitdt der Landwirt-
schaft. Noch mit dem 7. Landwirtschaftsbericht (BLW
1992) bedeutete die Erkenntnis der Multifunktionalitdt
einen erheblichen Fortschritt. Durch die Verankerung
der vier Hauptaufgaben

1. Nahrungsmittelversorgung;

2. Pflege der natiirlichen Lebensgrundlagen;
3. Pflege der Kulturlandschaft und

4. dezentrale Besiedlung

wurde der Leistungsauftrag der Landwirtschaft breit ab-
gestiitzt. Folgerichtig nahm dann der neue Landwirt-
schaftsartikel BV 31octies (1996) diese vier Hauptauf-
gaben unverindert auf.'?

Die RPG-Revision 1998'3 geht nun (in Art. 16 Abs. 1)
dariiber hinaus, indem neu auch vom «Erholungsraumy»
die Rede ist. Es ist wohl kaum anzunehmen, daf} im
21. Jahrhundert unter «Erholungsraum» ein schlichtes
Wanderparadies verstanden wird. Vielmehr ist davon
auszugehen, daf} die expandierende Freizeitgesellschaft
bzw. die Freizeitindustrie laufend neue Bediirfnisse
entwickelt; sie sind in aller Regel anlagengestiitzt und
raumbeanspruchend, von der (motorisierten) Off-road-
Mobilitét ganz zu schweigen. Und auf der Suche nach
neuen eintriglichen Nutzungsmoglichkeiten wird so
die «Multifunktionalitdt» zum Freipal fiir alle beliebi-
gen Aktivititen. Weit gefallt — bis hin zu Freizeitparks,
Sportanlagen, Disneyland, Survival Camps, Driving
Ranges und andern dhnlichen Anlagen — wird hier
Tiir und Tor gedffnet fiir eine Umnutzung der offenen
Flur. Sollen das Mittelland und Teile der Voralpen
wirklich zu einem einzigen Erholungspark umgestaltet
werden?

4. Stiarkung des landlichen Raumes

Mit der Frage nach der Starkung des ldndlichen Raumes
kommen wir zum Kernpunkt der aktuellen Diskussion
um die BAB-Verfahren.!¥ Das 6ffentliche Interesse an
den ldndlichen Gebieten ist klar und prioritar auf deren
Starkung als Ganzes ausgerichtet.!® Partikularinteressen
wie die Entwicklungsmoglichkeiten einzelner Betriebe
oder gar die Verwertung funktionsloser landwirtschaft-
licher Gebdude haben sich (insbesondere bei Ziel-
konflikten) ein- und unterzuordnen. Was nicht der Stér-
kung des lédndlichen Raumes als Ganzes dient oder
sie gar in Frage stellt, soll nicht mehr weiter gefordert
werden.

Was aber ist darunter zu verstehen? Das Konzept
«Raumordnung Schweiz» enthilt dazu klare Aussagen,
ausgehend von den Entscheidungsprozessen'® in einer
modernen, arbeitsteiligen Gesellschaft. Diese Aussagen
zielen auf den Ausbau der bestehenden Siedlungen
zu nachhaltig lebensfahigen Wohn- und Wirtschafts-
standorten, kompakt strukturiert, klar abgegrenzt ge-
geniiber den moglichst groBen Freiflachen, eingebun-
den ins libergeordnete Siedlungsnetz, angeschlossen an
leistungsfahige Mobilitdtssysteme im Umweltverbund.
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Diese Ziele sind nur erreichbar durch eine klare Absa-
ge an jede Verzettelung. Ein Blick auf die Investitions-
vorhaben!” zeigt nimlich auf, daB diese rdumliche Kon-
zentration der relativ schwachen Impulse dringend nétig
ist, damit der Abstand zwischen Stadt und Land nicht zu
groB und die Attraktivitdt der Kleinzentren nicht all-
mihlich zu gering wird. Verschiedene Studien wie auch
die laufende Diskussion um Gemeindreformen (so in
den Kantonen LU, SG, TI) zeigen zudem auf, dal3
die krtische Masse an Nachfragepotential fiir unter-
schiedliche Dienstleistungen, Institutionen und kom-
merzielle Angebote (Einzelhandel, OV, Gemeindever-
waltung, Service public) bei Siedlungseinheiten von
1000 bis gegen 2000 EinwohnerInnen liegt. Wer kauf-
minnisch rechnen muf, zieht sich heute schon aus der
Flache zuriick. Die 6ffentliche Hand wird folgen miis-
sen — je gezielter, dezidierter und friiher desto besser.'®
Es kommt ndmlich dazu, dafl Bau, Unterhalt und Be-
niitzung disperser ErschlieBungssysteme (wie Straflen,
Ver- und Entsorgungssysteme, Informationsnetze) jahr-
lich iiber 10 Milliarden Franken Zusatzkosten verursa-
chen, verglichen mit kompakteren Siedlungsstrukturen
(BOESCH/SCHMID 1998). Diese Mittel wird die 6ffentliche
Hand, aber auch die Wirtschaft in Zukunft nicht mehr
so0 leicht aufbringen kdnnen bzw. nutzbringender ver-
wenden wollen (BSP 1997). Der Kanton Bern ist bereits
daran, die Konsequenzen aus dieser Erkenntnis zu zie-
hen: Die Siedlungsstrukturen sollen viel dezidierter als
bisher auf ein leistungsfihiges OV-Netz abgestimmt
werden (RR-BE 1992).

Unter der wohl sehr realistischen Annahme knapp be-
grenzter Investitionsmittel (privat und offentlich) fiir
den ldndlichen Raum folgt daraus klar, dal} eine Strate-
gie der Stiarkung auf eine gezielte, geplante Fokussie-
rung dieser Mittel hinauslaufen muf, nicht auf eine
breite Verzettelung. Es ist niemandem gedient, wenn im
landlichen Raum {iberall verstreut etwas Weniges ge-
macht wird, was man langfristig nur als Fehlinvestition
bezeichnen kann. Gerade das Gewerbe braucht dringend
gut erreichbare Standorte und Synergieeffekte, um ko-
stengiinstig produzieren und auf den sich 6ffnenden
Mairkten bestehen zu kénnen. Unter diesem Blickwin-
kel ist es volkswirtschaftlich nicht sinnvoll, einen nicht
existenzfahigen Landwirtschaftsbetrieb (nach Art. 24b
RPG) vor Ort um einen ebenso fragilen Gewerbeteil zu
ergdnzen; hingegen sind erfolgreiche und dynamische
Unternehmen mit neuen Arbeitspldtzen in jedem lind-
lichen Kleinzentrum hoch willkommen. Es ist im iibri-
gen auch nicht nachvollziehbar, und es entbehrt einer
verfassungsméaBigen Grundlage, wenn Nebenerwerbs-
landwirte, die selbstéindig gewerblich tétig sind, derart
privilegiert wiirden

1. gegeniiber ihren Kollegen, die als Angestellte oft sehr
weite Arbeitswege in Kauf nehmen miissen, oder

2. gegeniiber ihren Konkurrenten, die von Gewerbezo-
nen aus operieren.
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5. Die Aufgaben der Raumplanung

Der Raumplanung kommt zur Umsetzung der skizzier-
ten Strategie zur Stirkung des ldndlichen Raumes ein
hoher Stellenwert zu. Indem sie sich (u. a.) mit den lang-
fristig wirksamen Investitionen in Bauten und Anlagen
befafit, unterstiitzt sie den Aufbau einer materiellen
Struktur, auf der die angestrebten wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Aktivititen basieren konnen (LENDV
ELSASSER 1991/1751F). Die heute geforderte Flexibi-
litat, die Volatilitat betrieblicher Bediirfnisse und Funk-
tionen bzw. der entsprechenden unternechmerischen Ent-
scheidungen kann fiir die Raumplanung als langfristig
angelegte Aufgabe allerdings nicht das primére Krite-
rium sein. Vielmehr gilt es, eine Rahmenordnung zu
schaffen, die liber die Tagesaktualitit hinaus Bestand hat
und auch allen méglichen zukiinftigen Akteuren sinn-
volle Optionen eroffnet, die nicht mit den offentlichen
Interessen kollidieren.

Dazu kommt (wie oben dargelegt), daB3 auch fiir die
Allokation der landwirtschaftlichen Transferzahlungen
klare raumplanerische Grundlagen nétig sind, um einen
effizienten, gezielten Mitteleinsatz zu gewihrleisten. Zu
Recht sind die Entwicklungskonzepte II mit den Pla-
nungsinstrumenten eng gekoppelt; in diesen Koordina-
tionsprozel wird sich auch die Agrarpolitik eingliedern
mussen.

Damit wird die ordnungspolitische Funktion der Raum-
planung deutlich: Im Sinne eines Optimierungs- und
Ausgleichsauftrages soll sie dort (und nur dort) das Wir-
ken der Marktkrifte unterstiitzen, wo Férderung nétig
ist, und es dort korrigieren, wo jene die 6ffentlichen
Interessen tangieren. Dazu braucht es einen klar formu-
lierten Gestaltungswillen. Ein blofler Nachvollzug aller
beliebigen Bediirfnisse hingegen macht Raumplanung
(und damit auch die Raumplaner!) obsolet.'

6. Beurteilung der Revisionsvorlage

Gemessen an den urspriinglichen Intentionen® ist im

Laufe der parlamentarischen Debatte aus der Revision

des RPG nur ein kleiner Schritt geworden, aber ein ent-

scheidender Schritt in die falsche Richtung. Folgende

Schwachstellen sind insbesondere zu verzeichnen:

— ungeniigende Konsequenz bei der Umsetzung der
Grundsitze einer «Nachhaltigen Raumentwicklungy
sowie der «Raumordnung Schweiz» (BRP 1996, BRP
1998);

— ungeniigende Kohédrenz der Raumordnungspolitik mit
der Reform der Agrarordnung (AP 2002);

— ungeniigende Vollzugsfihigkeit der BAB-Verfahren.

Zusammenfassend ergibt sich, daf3 die Vorlage zur Re-
vision des RPG?! iiberfliissig und kontraproduktiv ist.

Uberfliissig ist die Revision, weil die legitimen Bediirf-
nisse und Anliegen im Auflenbereich auch ohne Revi-
sion des RPG realisiert werden kdénnen bzw. — wie ein



Blick auf die Praxis zeigt — auch tatsachlich realisiert
werden. Insbesondere steht einer Differenzierung der
Landwirtschaftszone nichts im Wege, soweit es Bun-
desrecht betrifft;2? natiirlich sind hier aber die Kantone
gefordert! Und der Bund hétte schon bisher die Maog-
lichkeit, auf eine allenfalls als nétig erachtete «Helveti-
sierung» der Art. 24-Bewilligungen hinzuwirken.
Damit stellt sich aber auch die Frage nach der Verhilt-
nismafigkeit des Revisionsprojektes: Aufwand und Er-
trag stehen sich hier diametral gegeniiber.
Kontraproduktiv ist die Vorlage, weil sie {ibertriebene
Erwartungen in eine wirkliche Liberalisierung und
Flexibilisierung der BAB-Verfahren weckt, diese dann
aber so umfassend nicht eingelost werden (k6nnen), es
sei denn um den Preis allzu extensiver Auslegung. Die
Frustration der Bauwilligen und der Baubeh6rden wird
erheblich sein! Die Regelungsdichte und die Planungs-
biirokratie werden noch weiter ausgebaut.?? Dies hiingt
auch damit zusammen, daf3 mit der Revision eine ganze
Reihe unbestimmter Rechtsbegriffe geschaffen wurde,
die nun einen erheblichen Interpretationsbedarf (auf
Stufe Exekutive wie auch Judikative) auslésen; das BRP
hat bereits signalisiert, dal es in Zukunft seine «Auf-
sichtsfunktion» wohl signifikant verstirken miisse.?*
Das Verstandnis und die Bereitschaft zur Unterstiitzung
der berechtigten Anliegen der Bauern — zu denken ist
hier vor allem an die Leistungsauftrige fir den dko-
logischen Ausgleich — wird in den urbanen Milieus
weiter zuriickgehen; der Riickhalt der Bauernschaft in
der stidtischen Bevolkerung schwindet angesichts im-
mer neuer Forderungen nach weiteren Privilegien und
Sondervorteilen. Vor dem Hintergrund der schwierigen
Diskussion um Ausgleichsprozesse im Rahmen eines
neuen Gesellschaftsvertrages sind solche Ungleichge-
wichte zu vermeiden.

Und letztlich werden die zentralen Anliegen der
«Raumordnung Schweiz» (BRP 1996) unterlaufen, na-
mentlich die Trennung Baugebiet/Nichtbaugebiet, die
Verdichtung nach innen, die Verstarkung der Netzwerk-
idee, die Nachhaltigkeit der Raumstrukturen und der
Mobilitétssysteme; und zwar in einem subtilen Dissipa-
tionsprozeB, der schlieBlich die angestrebte Raumord-
nung auflost und jede Raumplanung iiberfliissig machen
kdnnte.

Die Umsetzung und Anwendung des Raumplanungs-
rechtes ist als LernprozeB zu verstehen. Innovative L6-
sungen (z.B. im Kanton Graubiinden) sind entwickelt
worden, die zeigen, dall das RPG durch die Kantone sehr
zweckmafig umgesetzt werden kann. Man darf inzwi-
schen durchaus von einer gewissen Konsolidierung der
Rechtsanwendung sprechen. Die Revision des RPG in
diesem heiklen Bereich der BAB-Verfahren wiirde die-
sen Lern- und KonsolidierungsprozeB unndtigerweise
wieder zuriickwerfen und zu neuen Unsicherheiten und
Verzdgerungen in den Verfahren fiihren. — Dazu kommt,
daf} das Problem der «unechten» Ausnahmen (Art. 24
RPG) auch durch die Revision nicht gelést wird.?

Zusammenfassung

— Nachhaltige Entwicklung im lindlichen Raum umfaf3t
zwei priméire Gestaltungsauftrige: die Stirkung der
Kleinzentren als Wohn- und Arbeitsstandorte sowie
die Verbesserung des Okologischen Ausgleichs im
Auflenbereich.

— Beide Aufgaben bedingen eine Fokussierung der
knappen Mittel (private Investitionen und 6ffentliche
Transferzahlungen) nach klaren raumplanerischen
Konzepten.

— Die Forderung der bodenbewirtschaftenden bauerli-
chen Betriebe erfolgt durch den weiteren Ausbau der
Okologischen Leistungsauftrage sowie deren Privile-
gierung in der fiir sie reservierten Landwirtschafts-
zone.

— Die Bodennutzung im Auflenbereich wird sich rasch
weiter differenzieren. Neben intensiv und extensiv
genutztem Landwirtschaftsland werden (weiterhin)
Flachen in erheblichem AusmaBe brachfallen. Dieses
Potential zur Okologisierung ist in die integrale Land-
schaftsplanung einzubeziehen. Ebenso ist in bezug
auf die Bodenbewirtschaftung die Koordination zwi-
schen Agrarpolitik und Raumordnung noch zu ver-
tiefen.

— Fiir bodenunabhingige und landwirtschaftsfremde
Produktionsanlagen sowie Freizeitanlagen und Fe-
rienhduser werden in Planungsverfahren geeignete
Standorte festgelegt. Dabei ist der Aullenbereich mog-
lichst groBflachig offenzuhalten, die Kleinzentren
sind optimal zu stirken und die Anforderungen nach-
haltiger Mobilititssysteme zu beriicksichtigen. In
aller Regel werden also Flichen im bestehenden
Baugebiet zugewiesen.

— Die RPG-Revision 1998 ist fur den Vollzug dieser
Aufgabe iiberfliissig und kontraproduktiv; es wire ein
Schritt in die falsche Richtung. Insbesondere wiirde
eine Offnung der Landwirtschaftszone sowohl die
Stirkung der Kleinzentren wie auch die Okologisie-
rung des Auflenbereiches erschweren.

— Statt dessen soll die Anwendung und Umsetzung des
bestehenden Rechts in Zusammenarbeit zwischen
Bund und Kantonen weiterentwickelt und konsoli-
diert werden.

Anmerkungen

Dieser Artikel ist eine Uberarbeitete Fassung des Referates
«Nachhaltige Entwicklung im landlichen Raum» anlaBlich der
VLP-Tagung vom 27.8.1998 zum Thema «Liberalisierung
beim Bauen auBerhalb der Bauzonen». Die Tagung themati-
sierte Pro und Kontra der anstehenden Revision des RPG
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(Lockerung der Bestimmungen zur Landwirtschaftszone so-
wie bei den Ausnahmen nach Art. 24). Vgl. dazu: Bundes-
gesetz Uiber die Raumplanung (RPG), Anderung vom 20. Mérz
1998. BBI 1998/1455. Zu dieser Debatte leistet auch der vor-
liegende Text einen kritischen Beitrag.

' Vgl. dazu v.a. die Dokumente der Uno-Konferenz Habitat I
(Istanbul 1996), das Europdische Raumentwicklungskon-
zept EUREK (Noordwijik 1997), die neue Regionalpolitik
der EU (GD XVI) sowie die Arbeiten der ARL — Akademie fur
Raumforschung und Landesplanung, des BMBau/BBR —
Bundesamt fur Bauwesen und Raumordnung und des IOR -
Institut fir Okologische Raumentwickiung. — Ferner K.D.
SCHNELL (1997); J. WOLF (1996).

2V, HAUFF (1987).

3 Bei der Nachfuihrung der Bundesverfassung soll der Grund-
satz explizit Erwdhnung finden.

4Vgl. ebenso den Slogan «Preise statt Plane» der Kommis-
sion «Stadt 2000~» (BMBau). BBR 1998/IV.

> Die Bruttoertrage sind zwischen 1992 und 1997 um rund
30% gesunken, v.a. infolge der Reduktion der Produzenten-
rente (Abbau des Grenzschutzes). Bei den éffentlichen Trans-
ferzahlungen hat sich eine markante Verlagerung von den
Subventionen zu den Direktzahlungen ergeben. Die eigentli-
che Wertschopfung kann auf ca. 3 Mrd. CHF p.a. geschatzt
werden.

6 BV Art. 31octies Abs. 2: «<Erganzend zur zumutbaren Selbst-
hilfe der Landwirtschaft und nétigenfalls abweichend von der
Handels- und Gewerbefreiheit férdert der Bund die boden-
bewirtschaftenden béauerlichen Betriebe.» (Auszeichnung
durch Vert.)

7 Bundesgesetz Uber die Raumplanung (RPG). SR 700.

8 «Wildnis» kann sehr unterschiedliche, attraktive Auspra-
gungen zeigen. Vgl. z.B. die aktuelle Pro-Natura-Kampagne
zur Revitalisierung der Gewasser («Mehr Platz fur Flusse») und
damit auch zur Aufwertung und VergréBerung der Auen-
gebiete (Pro Natura Spezial 4/98).

W, BATZING W. (1997).

10 Vgl. dazu auch die analoge Entwicklung in New England/
USA nach 1850.

11 Vgl. dazu die Strategieaussagen zum Bereich Natur- und
Landschaftsraum in den «Grundzigen der Raumordnung
Schweiz» (1996/37 ff.).

12 BV Art. 31octies Abs. 1: «Der Bund sorgt dafir, dai3 die
Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt
ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet
zur: a} sicheren Versorgung der Bevélkerung; b) Erhaltung der
natUrlichen Lebensgrundlagen und Pflege der Kulturland-
schaft; c) dezentralen Besiedlung des Landes.»

13 Bundesgesetz Uber die Raumplanung (RPG), Anderung
vom 20. Marz 1998. BBI 1998 1455.

14 BAB — Bauen auBerhalb der Bauzonen. Einerseits geht es
um zonenkonformes Bauen in der Landwirtschaftszone, an-
dererseits um Ausnahmen nach Art. 24 RPG.

1S Vgl. die vier Strategiebereiche in den «Grundziigen der
Raumordnung Schweiz» (1996/37):

1. Stadtische Raume ordnen;

2. Landliche Raume starken;

3. Natur- und Landschaftsraum schonen;

4. Die Schweiz in Europa einbinden.

16 Gemeint sind hier die raumwirksamen Regulations- und
Akkumulationsprozesse.

17 Vgl. dazu die Statistik der Bauvorhaben (BFS 1987 ff.).

18 Vgl. z.B. die aktuelle Diskussion um Spitalstrukturen.

19 Vgl. dazu Mayer/Siebel (1998/101f.) ber das Dilemma ei-
ner Planung, welche sich ohne klare Zielorientierung prag-
matisch aus allen Konflikten heraushalten méchte.
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20 Vgl. dazu die Motion Zimmerli (1991) sowie die Ergebnis-
se der Kommission Durrer (1994). Botschaft zu einer Teilre-
vision des Bundesgesetzes Uber die Raumplanung (RPG)
vom 22. Mai 1996. BBI 1996/296ff.

21 Bundesgesetz (iber die Raumplanung (RPG), Anderung
vom 20. Mérz 1998. BBI 1998 1455.

22\/gl. dazu die KPK-Studie «L&ésungsansatz Planungs-
modell». Solothurn 1995.

23 Vgl. zum Beispiel die Art. 16a Abs. 3, 24b, 24c, 37a mit den
entsprechenden Kommentaren der VLP.

24F, Wegelin im «Bodenblatt» 1/98.

25 Vgl. dazu etwa die abnehmende Zahl der Beschwerdefal-
le in BAB-Verfahren (Art. 24-Bewilligungen).

26 Vgl. dazu schon K. VALLENDER (1986).

Literatur

ARL - AKADEMIE FUR RAUMFORSCHUNG UND LANDES-
PLANUNG (Hrsg.) (1996): Nachhaltige Raumentwickiung.
(= ARL — Arbeitsmaterial 234). Hannover 1996.

ARL — AKADEMIE FUR RAUMFORSCHUNG UND LANDES-
PLANUNG (Hrsg.) (1997): Das Prinzip der nachhaltigen Ent-
wicklung in der raumlichen Planung (= ARL-Arbeitsmaterial
238). Hannover 1997.

BATZING, W. (1997): Die Aufldsung des landlichen Raumes
in der Postmoderne. In: Kommune 11/1997.

BBR - BUNDESAMT FUR BAUWESEN UND RAUMORD-
NUNG (Hrsg.) (1998): Bausteine einer nachhaltigen Raum-
entwicklung (= BBR-Forschungen 88). Bonn 1998.

BFS - BUNDESAMT FUR STATISTIK (1987ff): Bau- und
Wohnbaustatistik der Schweiz. Bauinvestitionen, Bauausga-
ben und -vorhaben, Wohnbautéatigkeit. Bern 1987 ff.

BLW - BUNDESAMT FUR LANDWIRTSCHAFT (Hrsg.)
(1992): Siebter Landwirtschaftsbericht. Bern 1992,
BOESCH, M. / SCHMID, S. (1998): Mobilitatskosten und
Siedlungsstruktur. Studie im Rahmen des NFP 41. Im Druck.
BOESCH, M. (1996): Neue Perspektiven flir den landlichen
Raum. In: BVR-Informationen (4) 20/33-44/1996.
BOESCH, M. (1997): Raumplanung in einer offenen Welt. In:
BRP-Informationsheft 25 (3)/13-15/1997.

BRP - BUNDESAMT FUR RAUMPLANUNG (Hrsg.) (1996):
Grundziige der Raumordnung Schweiz. Bern 1996.

BRP - BUNDESAMT FUR RAUMPLANUNG (Hrsg.) (1998):
Raumordnung und nachhaltige Entwicklung: Handlungs-
ansétze fur eine nachhaltige Raumentwicklung in der
Schweiz. Bern 1998.

BSP — BUND SCHWEIZER PLANER (Hrsg.) (1997): Spar-
schéden bei den Infrastrukturen. Collage 1/97. Bern 1997.
HAUFF, V. (1987): Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundt-
land-Bericht der Weltkommission fir Umwelt und Entwick-
lung (Our Common Future). Greven 1987.



IRMEN, E. / MEYER, H.v. (Hrsg.) (1996): Landliche Raume.
Léndliche Entwicklung im internationalen Vergleich (= Infor-
mationen zur Raumentwicklung 11/1996). Bonn 1996.

KPK - KANTONSPLANERKONFERENZ (Hrsg.) (1995): Lo-
sungsansatz Planungsmodell. Raumliche Organisation der
Landschaft. Leitvorstellungen als Grundlage flr die Diskus-
sion Uber eine Teilrevision des Raumplanungsrechtes in den
Bereichen Landwirtschaft und Landschaft. Solothurn 1995.
LENDI, M. / ELSASSER, H. (1991): Raumplanung in der
Schweiz. Eine Einfihrung. Zirich 3\1991.

LINTZ, G. (1997): Grundlagen der Koordination von Um-
weltpolitik, regionaler Wirtschaftspolitik und Raumplanung
(= IOR-Schrift 22). Dresden 1997.

MAYER, H.-N. / SIEBEL, W. (1998): Neue Formen politischer
Planung: IBA Emscher Park und Expo 2000 Hannover. In:
DISP 134/4-11/1998.

REGIERUNGSRAT BE (1992): Bericht des Regierungsrates

an den GroBen Rat: Berner S-Bahn/Siedlung. Bern 1992.
ROCH, I. (Hrsg.) (1996): Umweltvertrgliche regionale Ent-
wicklung im Grenzraum und im léndlichen Raum. 4. IOR-
Symposium 1995 (= IOR-Schrift 19). Dresden 1996.
SCHNELL, K. D. (1997): Nachhaltige Raumordnung im Nicht-
siedlungsgebiet. Zur Notwendigkeit einer koharenten und
aktiven Gestaltung des AuBenraumes (= FWR-Publikationen
31). St. Gallen 1997.

SIEVERTS, TH. (1997). Zwischenstadt — Zwischen Ort und
Welt, Raum und Zeit, Stadt und Land (= Bauwelt Fundamente
118). Braunschweig 1997.

VALLENDER, K. (1986): Ausnahmen von der Nutzungsord-
nung: Theoretische Grundlagen. In: SIV (Hrsg.) (1986):
Rechtsfragen der Nutzungsordnung in der Raumplanung
(= SIV-Veroffentlichungen NR 24). St. Gallen 1986.

WOLF, J. (1996): Nachhaltige Raumentwicklung. Ein Beitrag
zu einem neuen Leitbild der Raumordnung. Berlin 1996.

149



	Nachhaltige Stärkung des ländlichen Raumes

